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Vertragssteckbrief 

„Tracheostomaversorgung PG 12 und 

Sprechhilfen PG 27“ 

 

Vertrag Versorgung von Tracheotomierten und Laryngektomierten mit Hilfsmitteln, 

Produktgruppe 12 und 27 

Rechtliche 

Grundlage 

§ 127 Abs. 2 SGB V 

Einzelvertrag mhplus 

Vertragsbereich Bundesweit 

Grundidee Medizinisch ausreichende und sinnvolle Versorgung mit Produkten der 

Produktgruppe 12 und 27 – Versorgung von Tracheotomierten und 

Laryngektomierten mit Hilfsmitteln, sowie Zubehör, Verbrauchsmaterial und allen 

damit im Zusammenhang stehenden Dienst- und Serviceleistungen im Rahmen von 

Monatspauschalen.  

Die Versorgung der Versicherten – insbesondere die Beratung und Betreuung - 

erfolgt wohnortnah. 

Die medizinisch ausreichende und zweckmäßige Versorgung der Kunden erfolgt ohne 

wirtschaftliche Aufzahlung.  

 

Leistungsinhalt

e des Vertrages 

Der Vertrag regelt die Versorgung der Versicherten mit Produkten der Produktgruppe 

12 und 27 (sowie im Rahmen der Pauschale notwendige Produkte aus der 

Produktgruppe 01 und 14), sowie Zubehör, Verbrauchsmaterial und allen damit im 

Zusammenhang stehenden Dienst- und Serviceleistungen im Rahmen von 

Monatspauschalen.  

 

Die Produktanforderungen richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und 

haben die festgeschriebenen Qualitätsstandards zu erfüllen (Hilfsmittelverzeichnis, 

Vorgaben des MPG usw., siehe § 4 Qualität der Versorgung). 

 

Die hilfsmittelbezogenen Qualitäts- und Versorgungsstandards sind in der Anlage 3 

definiert und umfassen neben der Dokumentation die die ausführliche Beratung, 

Betreuung und bedarfsgerechte Versorgung der Versicherten in der Häuslichkeit.  

 

 

Vergütungssätze Anlage 1 ab 01.07.2016: 

 

Erstversorgung (Versicherte nach Vollendung des 14. Lebensjahres) 

 
Erstpauschale 

(1. und 2. 

Kalendermonat) 

HMKZ Abrechnungspositionsnummer Bruttopreis 

in Euro 

Nettopreis 

in Euro 

Gesetz-

liche 

Zuzah-

lung 

Tracheostoma 

unbeatmet 

08 12.99.99.9001 850,00 714,28 20,00 

Tracheostoma 

beatmet 

08 12.99.99.9002 1.000,00 840,34 20,00 

Laryngektomie 08 12.99.99.9003 600,00 504,20 20,00 

Tracheostoma bei 

Wachkomapatienten 

08 12.99.99.9004 1.100,00 924,36 20,00 
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Folgeversorgung ab dem 3. Kalendermonat (Versicherte nach Vollendung des 14. 

Lebensjahres) 

 
Folgepauschale 

(pro Monat) 

HMKZ Abrechnungspositionsnummer Bruttopreis 

in Euro 

Nettopreis 

in Euro 

Gesetz-

liche 

Zuzah-

lung 

Tracheostoma 

unbeatmet 

09 12.99.99.9001 425,00 357,14 10,00 

Tracheostoma 

beatmet 

09 12.99.99.9002 500,00 420,17 10,00 

Laryngektomie 09 12.99.99.9003 300,00 252,10 10,00 

Tracheostoma bei 

Wachkomapatienten 

09 12.99.99.9004 550,00 462,18 10,00 

 

Erstversorgung Kinder (Versicherte bis Vollendung des 14. Lebensjahres) 

 
Erstpauschale 

(1. und 2. 

Kalendermonat) 

HMKZ Abrechnungspositionsnummer Bruttopreis 

in Euro 

Nettopreis in 

Euro 

Tracheostoma 

unbeatmet 

08 12.99.99.9011 1.050,00 882,35 

Tracheostoma 

beatmet 

08 12.99.99.9012 1.200,00 1.008,40 

Laryngektomie 08 12.99.99.9013 800,00 672,27 

Tracheostoma bei 

Wachkomapatienten 

08 12.99.99.9014 1.300,00 1.092,44 

 

Folgeversorgung ab dem 3. Kalendermonat Kinder (Versicherte bis Vollendung des 

14. Lebensjahres) 

 
Folgepauschale 

(pro Monat) 

HMKZ Abrechnungspositionsnummer Bruttopreis 

in Euro 

Nettopreis in 

Euro 

Tracheostoma 

unbeatmet 

09 12.99.99.9011 625,00 525,21 

Tracheostoma 

beatmet 

09 12.99.99.9012 700,00 588,24 

Laryngektomie 09 12.99.99.9013 500,00 420,17 

Tracheostoma bei 

Wachkomapatienten 

09 12.99.99.9014 750,00 630,25 

 

Sprechhilfen/Shunt-Ventile/Stimmprothesen werden gesondert vergütet, insoweit 

keine Möglichkeit besteht diese über den behandelnden Arzt bzw. das Krankenhaus 

einzusetzen und als Sachkosten zu vergüten/abzurechnen. Diese Prüfung obliegt 

dem Verordner. Erhält der Leistungserbringer eine vertragsärztliche Verordnung so 

reicht er einen entsprechenden (elektronischen) Kostenvoranschlag bei mhplus ein. 

 

Hierbei gilt: AEK + MwSt. + 10 % 

 

Vertragspartner Originärer Vertragspartner ist die assist GmbH.  

 

Eine Vielzahl von Leistungserbringern ist regional und / oder überregional 

beigetreten.  

Zu den aktuellen Beitrittstabellen können Sie uns gerne kontaktieren.  

Vertragslaufzeit Ohne Vertragsende 

Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich 

gekündigt werden.  

 

Stand: 

06.03.2017 

 

 


